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1.1. ÜBERSICHT: VULNERABLE GRUPPEN UND DARAUS 
ABZULEITENDE SCHUTZBEDARFE

Im Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) ist das Konzept der 
besonderen Schutzbedürftigkeit durch die Aufnahmerichtlinie (AufnRL 
2024/1346/EU) und Verfahrensrichtlinie (VerfRL 2013/32/EU)  
verankert. Hier wird eine Reihe von Personengruppen benannt, die 
aufgrund ihrer Erfahrungen und/oder unveränderlicher Merkmale ein  
höheres Risiko der Ausgrenzung, der (erneuten) Gewalterfahrung und/
oder Benachteiligung im Asylverfahren zu erwarten haben. Dies betrifft 
beispielsweise (unbegleitete) Minderjährige, Menschen mit Behinde-
rungen, ältere Menschen, Schwangere, Alleinerziehende mit minderjäh-
rigen Kindern, Betroffene von Menschenhandel, Personen mit schweren 
körperlichen Erkrankungen, Personen mit psychischen Erkrankun-
gen und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige schwere  
Formen psychischer, physischer oder sexualisierter Gewalt erlebt ha-
ben, wie etwa Verstümmelung weiblicher Genitalien. Auch alleinreisende 
Frauen und Personen, die aufgrund ihrer Sexualität oder geschlecht-
lichen Identität verfolgt wurden, sind potentiell besonders vulnerabel.
Diese Menschen haben Anspruch auf besondere Verfahrensgarantien 
im Asylverfahren, um einen fairen Zugang zu ihren Schutzrechten sicher-
zustellen. Außerdem haben Sie Anspruch darauf, dass ihre besonderen 
Bedarfe (in Bezug auf Unterbringung, Sozialleistungen, medizinische 
Versorgung) frühzeitig identifiziert und umgesetzt werden.
Die nicht abschließende Aufzählung betroffener Personengruppen in 
der Aufnahmerichtlinie gibt einen Einblick in die Themenfelder, die für 
Schutzbedürftigkeit relevant sind. Sie wird dabei jedoch der Komplexität 
der Lebensrealität Schutzsuchender nicht gerecht. Schutzbedarfskate-
gorien überschneiden sich häufig und führen zu spezifischen individu-
ellen Bedarfen. So unterscheiden sich die Bedarfe und Versorgungs-
möglichkeiten eines bisexuellen Erwachsenen mit einer psychischen 
Erkrankung von denen eines schwulen Jugendlichen, der mit seiner 
Familie nach Deutschland eingereist ist - während eine alleinreisen-
de Frau mit körperlichen Beeinträchtigung aufgrund der damit häufig 
einhergehenden Abhängigkeit von Anderen besonders gefährdet ist, 
(sexualisierte) Gewalt zu erleben. Schutzkategorien sind deshalb nicht 
klar voneinander zu trennen, da so intersektionale Bedarfskomplexe un-
sichtbar werden und mehrfach diskriminierte Personen Ausschlüsse aus 
Beratung und Versorgung erfahren. Ein Konzept zur systematischen, flä-
chendeckenden Identifizierung besonderer Schutzbedarfe muss daher 
intersektional gedacht werden und flexibel auf unterschiedliche Lebens-
situationen und Schutzbedarfskomplexe reagieren können.

1. EINLEITUNG1
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1.2. SCHUTZBEDÜRFTIGKEIT UND
GEWALTSCHUTZ

Neben der Ermittlung akuter Behandlungs- oder Unterstützungs-
bedarfe aufgrund bereits erlebter Gewalt ist es notwendig, durch  
präventive Maßnahmen bzw. frühzeitige Intervention besonders  
vulnerable geflüchtete Menschen vor erneuter Gewalt zu schützen. 
Viele Schutzbedarfe entstehen aus einem erhöhten Risiko für (erneute)  
Gewalterfahrungen aufgrund von Diskriminierung oder anderen ge-
sellschaftlichen Ausschlussmechanismen. Eine frühzeitige Identifi-
zierung von Schutzbedarfen muss deshalb zentraler Bestandteil von  
Gewaltschutzmaßnahmen sein, um betroffenen Personen beispiels-
weise eine sichere Unterbringung zu ermöglichen oder ihnen durch 
spezialisierte Beratungsangebote zu vermitteln, an wen sie sich in 
Gefahrensituationen wenden können. Aufgrund dieses engen Zusam-
menhangs wäre die Verankerung eines Identifizierungskonzepts für 
besondere Schutzbedarfe in den (Landes-)Gewaltschutzkonzepten 
folgerichtig und sinnvoll. Die durch das Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und UNICEF herausge-
gebenen “Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen 
in Flüchtlingsunterkünften” inklusive der Annexe für verschiedene  
Personengruppen sind dabei ein wichtiger Referenzpunkt.
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2.1. RECHTSGRUNDLAGE

Um der Vulnerabilität vieler geflüchteter Menschen Rechnung zu tra-
gen und ihre dadurch bedingten Einschränkungen soweit möglich 
zu kompensieren, wurden auf EU-Ebene in der Aufnahmerichtline 
(AufnRL) sowie der Verfahrensrichtlinie (VerfRL) Rechte für beson-
ders schutzbedürftige Geflüchtete festgelegt. 

Die AufnRL regelt die Pflichten der EU-Mitgliedstaaten bei der  
Aufnahme und Unterbringung Schutzsuchender, während die VerfRL 
einheitliche Standards für das Asylverfahren festlegt.
Durch die in der AufnRL geforderte systematische Identifizie-
rung besonderer Schutzbedarfe und die Einleitung entsprechender 
Maßnahmen (Art. 22 Richtlinie 2013/33/EU bzw. Art. 25 Richtli-
nie 2024/1346) soll sichergestellt werden, dass die Benachteili-
gungen dieser Personen ausgeglichen werden können. Was genau  
diese Unterstützung beinhaltet und mit welchen Mitteln sie innerhalb  
welchen Zeitraums geleistet werden soll, ist an dieser Stelle nicht auf-
geschlüsselt, sondern hängt von individuellen Bedarfen und von der 
konkreten Umsetzung durch die Mitgliedstaaten ab.

Die VerfRL verankert die Pflicht der EU-Mitgliedstaaten, sicherzu-
stellen, dass Schutzsuchende “angemessene Unterstützung erhalten, 
damit sie während der Dauer des Asylverfahrens die Rechte aus 
dieser Richtlinie in Anspruch nehmen und den sich aus dieser Richt-
linie ergebenden Pflichten nachkommen können” (Art. 24 Abs. 3 
VerfRL). Dies bedeutet insbesondere, dass sie ihrer Mitwirkungspflicht 
im Asylverfahren und insbesondere während der Anhörung Folge 
leisten können, also dabei unterstützt werden, ihre Verfolgungsge-
schichte nachvollziehbar und widerspruchsfrei darzulegen. Die Vor-
aussetzungen für eine faire Anhörung können dabei unterschiedlich 
aussehen, es liegt hier in der Verantwortung des BAMF, physische 
und psychische Barrieren für die asylsuchende Person abzubauen. 
Für besonders schutzbedürftige geflüchtete Personen kann dies eine 
besondere Herausforderung sein, da sie es beispielsweise aufgrund 
von Traumatisierung, Angst oder Scham vermeiden, über ihre Erfah-
rungen zu sprechen.

2. RECHTLICHER RAHMEN 
UND UMSETZUNG2
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Voraussetzung für die Umsetzbarkeit bedarfsgerechter Schutzmaßnah-
men ist zunächst die Identifizierung besonderer Schutzbedarfe. Dies 
soll frühzeitig nach der Aufnahme geschehen, jedoch auch zu jedem 
späteren Zeitpunkt noch möglich sein (Art. 22 Abs. 1 S. 4 Richtlinie 
2013/33/EU bzw. Art. 25 Abs. 1 S. 6 Richtlinie 2024/1346). Einige 
Schutzbedarfe sind dabei einfacher zu identifizieren, wie beispiels-
weise das Feststellen einer fortgeschrittenen Schwangerschaft. Auch 
manche körperliche Beeinträchtigungen – etwa eine Person im Roll-
stuhl – sind relativ leicht zu identifizieren. Die sexuelle Orientierung, 
Gewalterfahrungen und/oder psychische Erkrankungen sind jedoch 
weniger offensichtlich und werden daher leicht übersehen. Hier müs-
sen sich Schutzsuchende dazu entscheiden, ihre Erfahrungen und 
Bedarfe selbst anzusprechen, damit Unterstützungsstrukturen darauf 
eingehen können. Eine frühzeitige Information und rechtliche Aufklä-
rung aller Schutzsuchenden ist daher von zentraler Bedeutung, da-
mit diejenigen mit unsichtbaren Schutzbedarfen entscheiden können, 
welche Informationen sie einbringen möchten, um ihre Schutzrechte 
geltend machen zu können.

2.2.  STATUS QUO DER UMSETZUNG

Die Aufnahme- und Verfahrensrichtlinie haben in Deutschland direkte 
Gültigkeit in allen Bundesländern, die die darin verankerten Maßgaben 
nicht innerhalb der Umsetzungsfrist (2015) in Landesrecht übertragen 
haben. Betroffene können sich auf darin festgelegte konkrete Rechte 
direkt berufen. Anstelle einer direkten Umsetzung in deutsches Recht 
wurde 2019 im Rahmen des sogenannten Geordnete-Rückkehr-
Gesetzes das Asylgesetz (AsylG) um die Maßgabe ergänzt, dass 
die Bundesländer in der Verantwortung sind, geeignete Maßnahmen 
bei der Unterbringung von Schutzsuchenden in Erstaufnahmeeinrich-
tungen (§ 44 Abs. 2a AsylG) und Gemeinschaftsunterkünften (§ 53 
Abs. 3 AsylG) zu treffen, um den Schutz von Frauen und schutzbe-
dürftigen Personen zu gewährleisten. Es fehlt jedoch noch immer ein 
einheitliches, systematisches und flächendeckendes Verfahren um 
Schutzbedarfe festzustellen. Auf Ebene der Bundesländer wurde eine 
Reihe von Modellprojekten gefördert, die die Identifizierung einzelner  
besonderer Schutzbedarfe in Unterkünften erprobt und etabliert ha-
ben. Der Fokus lag hier zumeist auf psychischen Erkrankungen und 
anderen Traumafolgen, ein zielgruppenübergreifendes Konzept gab 
es bislang nicht. Diese Lücke soll durch das vorliegende Konzept, die 
Praxismaterialien der BAfF zu besonderen Schutzbedarfen sowie die 
zivilgesellschaftliche Fachstelle besondere Schutzbedarfe der BAfF 
geschlossen werden
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Während die Umsetzung einer strukturierten Identifizierung je nach 
Standort unterschiedliche Lösungsansätze und die Anpassung der 
eingesetzten Maßnahmen und Tools erfordert, gibt es einige zentrale 
Schritte bzw. Mindeststandards, die in jedem Fall berücksichtigt werden 
müssen. Hierzu gehört an erster Stelle eine umfassende Information 
aller Schutzsuchenden über ihre Rechte und mögliche Beratungs- 
und Versorgungsmöglichkeiten (3.1.). Jede Erstaufnahmeeinrichtung 
benötigt eine zuständige Anlaufstelle (Schutzbedarfsbeauftragte)1, die 
Schutzbedarfe feststellt und mit Behörden und anschließenden Ver-
sorgungsstrukturen in Kontakt steht (3.2.). Die Verankerung dieser 
Anlaufstelle innerhalb der Einrichtung ist notwendig, um sicherzu-
stellen, dass möglichst viele Menschen im Sinne der EU-Aufnahme-
richtlinie frühzeitig und niedrigschwellig Unterstützung erhalten und 
damit eine Anbindung an die Einrichtung besteht. Gleichzeitig muss 
die Unabhängigkeit dieser Stelle sicher gestellt sein, um eine vertrau-
ensvolle Atmosphäre zu gewährleisten. Die Ausgestaltung der An-
laufstelle erfolgt in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen des 
Landes bzw. den Räumlichkeiten der jeweiligen Einrichtung. Sie kann 
z.B. in Kooperation mit einer externen Beratungsstelle umgesetzt wer-
den. Der Vorteil hierbei ist, dass sich Schutzsuchende außerhalb der 
Einrichtung zum Teil sicherer fühlen, schambesetzte und belastende 
Themen anzusprechen. Zu bedenken ist der größere Aufwand bei 
der Begleitung einer Verweisberatung, der nötig ist, um sicherzustel-
len, dass Personen wirklich in dieser externen Beratung ankommen. 
In jedem Fall ist eine enge Vernetzung mit lokalen bzw. regionalen 
Fachberatungsstellen unerlässlich, da aufgrund der Komplexität ver-
schiedener, oft ineinandergreifender Schutzbedarfe externe Expertise 
in den meisten Fällen notwendig ist (3.3.). Um die erfolgte Identifi-
zierung nicht ins Leere laufen zu lassen, muss außerdem von vorn-
herein eine enge Vernetzung mit den zuständigen Behörden und eine 
Stärkung der Anschlussversorgung (3.4.) konzeptionell mitgedacht 
werden. Eine externe Monitoringstelle (3.5.) stellt sicher, dass Quali-
tätsstandards eingehalten werden.

2	 Aufgrund der Variabilität der Aufnahmestrukturen in den Bun-
desländern sind damit eventuell mehrere Einrichtungen gemeint, wenn 
Schutzsuchende vor der kommunalen Zuweisung in mehreren landes-
betriebenen Einrichtungen leben müssen.

3 3. STRUKTURIERTE 
IDENTIFIZIERUNG: 
RAHMENBEDINGUNGEN 
UND AKTEUR*INNEN
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IN KÜRZEIN KÜRZE

WANN?WANN?

Akteur*innen: 
Sozialarbeitende in Aufnahmeeinrich-
tungen der Länder und Kommunen 
(Sozialdienst, Gewaltschutzbeauftragte…), 
Medizinischer Dienst, Security, 
Verwaltungsangestellte mit Zuständigkeit 
für Sonderzuweisungen

Ressourcen: 
mehrsprachige Aufklärungsmaterialien, 
Videos, Schulungen für Mitarbeitende 
durch spezialisierte Fachstellen

Fallstricke: 
Barrieren in der Erreichbarkeit der 
Geflüchteten (fehlende Alphabetisie-
rung), Barrieren im Zugang zu Informa-
tionsmaterial (es fehlt an vielsprachigen 
Übersetzungen, Materialien in ein- 
facher Sprache, Informationen in nicht-
schriftlichen Medienformaten), fehlende  
Privatsphäre (Notwendigkeit von  
Einzelberatung unabhängig von Fami-
lienverbund, fehlende Räumlichkeiten, 
unzureichende Sprachmittlung durch 
andere Mitarbeitende/Bewohner*in-
nen), Stigmatisierung, fehlendes  
Vertrauen, Angst, Scham, Tabuisierung, 
Sprachlosigkeit (fehlendes Vokabular, 
fehlende sensibilisierte Sprachmittlung) 

Schutzsuchende müssen möglichst 
frühzeitig nach der Ankunft über 
ihre Rechte, Pflichten, vorhandene 
Beratungs- und Unterstützungs-
angebote, sowie deren Vertrau-
lichkeit informiert werden, damit sie 
ihre besonderen Schutzbedarfe zu 
einem geeigneten Zeitpunkt an-
sprechen können. Insbesondere für 
unterbringungsbezogene Bedarfe ist 
eine frühzeitige Identifizierung nötig 
und sollte spätestens zwei Wochen 
nach der Ankunft stattfinden. Für die 
Umsetzung geeigneter Verfahrens-
garantien muss dies spätestens eine 
Woche vor der Anhörung gewähr-
leistet werden. Auch vor der Zuwei-
sung in ein Bundesland im Zuge des 
EASY-Verfahrens muss es bereits 
eine Möglichkeit geben, besonde-
re Bedarfe anzumelden. Vor einer 
umfassenden Aufklärung dürfen 
weder die Anhörungen im Rahmen 
des Asylverfahrens noch eine EA-
SY-Verteilung stattfinden. Um diesen 
diversen Schnittstellen gerecht zu 
werden, sollte das Informationsan-
gebot 3-14 Tage nach der Aufnahme 
der geflüchteten Person stattfinden. 
Dadurch haben Schutzsuchende  
einige Tage Zeit, um sich zu orientie-
ren und zu stabilisieren. Häufig treten 
z.B. Symptome von Traumafolgen 
oder das Bedürfnis, Schutzbedarfe  
zu äußern, erst etwas zeitverzögert 
auf, wenn die unmittelbare psychi-
sche Belastung sinkt. 

3. STRUKTURIERTE 
IDENTIFIZIERUNG: 
RAHMENBEDINGUNGEN 
UND AKTEUR*INNEN

3.1. 3.1. 
Information für Schutz- Information für Schutz- 
suchende zu Rechten und suchende zu Rechten und 
VersorgungsmöglichkeitenVersorgungsmöglichkeiten
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WER?WER?

1.1.	 Informationen zu besonderen  
	 Schutzbedarfen und entsprechende 
	 Beratungsangebote bei der Gruppen-
	 information bei Ankunft/Einzug 

2.2.	 Informationen zu besonderen 		
	 Schutzbedarfen und entsprechende 
	 Beratungsangebote bei der Medizinischen 	
	 Erstuntersuchung - hier kann die  
	 Aufklärung mit einem Screening auf 
	 Foltererfahrungen 3, Trauma und/oder 
	 psychische Belastung kombiniert werden 
	 (mithilfe z.B. der Life Event Scale, PROTECT 	
	 Fragebogen, RHS-1523)
3.3.	 Einsatz von psychosoziale Peerberater*in-	
	 nen, die Bewohner*innen Informationen
	 zu besonderen Schutzbedarfen und  
	 entsprechende Beratungsangebote 
	 vermitteln (Beispiel SoulCare, Refugio 
	 München4) 

3	 Für Expertise zur interdisziplinären Doku-
mentation von Folterfolgen siehe https://folterfol-
gen.de/ und Into Justice (2022). Überlebende von 
Folter und schwerer Gewalt – Wege in die Rehabi-
litation.

3	 PROTECT Fragebogen in verschiedenen 
Sprachen: https://www.ueberleben.org/unsere-
arbeit/projekte/protect/; Link zum RHS-15: http://
bit.ly/4hTX1EZ; Link zur Life Event Scale: https://
bit.ly/3WH18u6

4	 Mehr Informationen zum Projekt unter 
https://www.refugio-muenchen.de/angebote-fuer-
menschen-mit-fluchterfahrung-und-migrations-
hintergrund/frueherkennung/

Informationen zu Schutzrechten und Be-
ratungsmöglichkeiten müssen leicht zu-
gänglich, verständlich, barrierefrei in allen 
in der Einrichtung erforderlichen Sprachen 
sowie in leichter Sprache oder auch nicht-
textbasierten Medien angeboten werden. 
Um auch die Situation z.B. nicht-alpha-
betisierter Menschen zu berücksichtigen, 
reicht es also im Zweifelsfall nicht aus, nur 
mehrsprachige Ratgeber auszuhändigen 
- die Informationen sollten dann in einem 
Gespräch mit Sprachmittlung vermittelt 
werden. Die Erfahrung des Pilotprojekts 
zeigt außerdem, dass auch Personen, 
die lesen können, in der Regel nicht auf-
grund von Plakaten Beratungsangeboten 
aufsuchen, sondern nach persönlicher 
Ansprache. Die dafür zuständigen Mitar-
beitenden müssen durch entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen dazu befähigt 
werden, sensible Informationen gender- 
und kultursensibel zu kommunizieren. Der 
Zugang zu unabhängiger Beratung muss 
gewährleistet sein und darf nicht allein 
durch die Asylverfahrensberatung (AVB) 
des BAMF ersetzt werden. 

Bedarfsgerechte Information und Auf-
klärung zu Schutzbedürftigkeit kann und 
sollte an verschiedenen Stellen in der 
Aufnahmeeinrichtung erfolgen. Um mög-
lichst viele Personen zu erreichen, muss 
jede Einrichtung das Thema Schutzbedarfe 
an mindestens zwei der folgenden Stellen 
verankern:

http://bit.ly/4hTX1EZ
http://bit.ly/4hTX1EZ
https://bit.ly/3WH18u6
https://bit.ly/3WH18u6
https://www.refugio-muenchen.de/angebote-fuer-menschen-mit-fluchterfahrung-und-migrationshintergrund
https://www.refugio-muenchen.de/angebote-fuer-menschen-mit-fluchterfahrung-und-migrationshintergrund
https://www.refugio-muenchen.de/angebote-fuer-menschen-mit-fluchterfahrung-und-migrationshintergrund
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4.4.	 Systematisches Screening aller neuen 
	 Bewohner*innen durch (traumapädago-	
	 gisch geschulte) Sozialdienstmitarbeitende 	
	 (PROTECT Fragebogen, Gewalter- 
	 fahrungen (Life Event Scale), für andere 
	 Schutzbedarfe siehe BeSAFE 
	 Leitfaden). Dem Sozialdienst kommt 		
	 hier eine Schlüsselfunktion zu, regelmäßige 	
	 Fortbildungs- und Qualifizierungs- 
	 maßnahmen  können die Verweisungs- 
	 kompetenz der Mitarbeitenden stärken und 	
	 ihnen Sicherheit geben, das Verhalten von 
	 Bewohner*innen richtig einzuordnen.

Parallel zu Gruppeninformationen und Beratungs-
gesprächen sollten entsprechende Informationen 
für alle Schutzsuchenden niedrigschwellig  
und diskret zugänglich sein. Hierfür bieten sich 
beispielsweise QR-Codes mit Links zu mehrspra-
chigen Informationsmaterialien an. 
An die Bewohner*innen gerichtete genderspe-
zifische Informationen sind an geschützten Orten 
(beispielsweise Sanitäranlagen, Frauen-Cafes o.ä.) 
sichtbar zu machen.
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WIE?WIE?
Allgemeine Informationen zu Schutzbedürftigkeit sollten syste-
matisch an alle Schutzsuchenden ausgeteilt werden. Beispiels-
weise sollten auch alle Angehörigen einer gemeinsam reisen-
den Familie Informationen zu LSBTI*-spezifischen Bedarfen 
bekommen. Die zuständigen Mitarbeitenden können sich so 
von eigenen Vorstellungen darüber lösen, welche Informatio-
nen für welche Person relevant sind. 

Einrichtungen sollten überdies darauf achten, dass Informati-
onsgespräche nicht ausschließlich im Familienverbund geführt 
werden, sondern es einzelnen Familienmitgliedern (auch Kin-
dern ab einem bestimmten Alter) immer möglich ist, Beratung 
auch allein wahrzunehmen, da bestimmte Erfahrungen (z.B. 
sexualisierte Gewalt, psychische Belastungen, sexuelle Orien-
tierung) oft nicht vor anderen Familienmitgliedern besprochen 
werden können. 

Bereits beim Schritt der Aufklärung über bestehende Rechte 
muss darauf hingewiesen werden, dass Informationen über 
mögliche Schutzbedarfe absolut vertraulich behandelt werden. 
Es ist ausdrücklich zu betonen, dass Berater*innen, Mitarbei-
tende der Unterkunft und Sprachmittler*innen dem Vertrau-
lichkeitsprinzip unterworfen sind. Screenings und Anamnese-
gespräche müssen in geschlossenen Räumen stattfinden, 
um diese Vertraulichkeit und ein Gefühl von Sicherheit für ein 
sensibles Gespräch zu ermöglichen. 
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In der Beratung zu besonderen Schutzbedarfen ist die Zusammenarbeit mit 
externer, qualifizierter Sprachmittlung unbedingt notwendig. Hierbei kann auch 
auf telefonische oder digitale Angebote zurückgegriffen werden. Keinesfalls dür-
fen zur Sprachmittlung andere Bewohner*innen oder Mitarbeitende aus anderen 
Arbeitsbereichen (z.B. Sicherheitsdienst) hinzugezogen werden. In der Praxis ist 
dies zurzeit aber häufig der Fall. Wenn andere Mitarbeitende aus der Unterkunft als 
Sprachmittler*innen hinzugezogen werden, kann jedoch eine Vertraulichkeit nicht 
gewährleistet werden und die ratsuchende Person muss befürchten, dass sensible 
persönliche Informationen in die Einrichtung getragen werden. Auch ist insbeson-
dere für ein Gespräch über Themen wie erlebte Gewalt, psychische 
Belastung, sexuelle Orientierung oder andere Schutzbedarfe eine diskriminie-
rungsfreie und präzise Sprache nötig, was dafür nicht ausgebildete Personen nicht 
leisten können. Dies gilt gleichermaßen für die Nutzung von Familienmitgliedern zur 
Sprachmittlung. Hier kommen noch Rollenkonflikte hinzu, die ein Gespräch über 
belastende Themen unmöglich machen. In einigen Bundesländern bietet das Land 
die Finanzierung von professionellen Sprachmittler*innen für Fachkräfte an5, was 
für eine gute Beratung in jedem Bundesland notwendig wäre. 

Neben einer Grundausbildung zu Sprachmittlung in Beratungssettings benötigen 
Sprachmittler*innen regelmäßige Schulungen für Fachvokabular (z.B. rechtliche, 
medizinische Begriffe) und zu diskriminierungsfreier Sprache. Wenn diskriminie-
rende Worte von Sprachmittler*innen genutzt werden, hat dies Auswirkungen 
auf das Vertrauen, dass der Einrichtung und damit auch der Beratungsstelle ent-
gegengebracht wird. Dies führt insbesondere für Menschen, die vor Diskriminie-
rung und Gewalt geflohen sind, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dazu, dass sie 
ihre Schutzbedürftigkeit nicht äußern und daraufhin keine Unterstützung erhalten 
können. Aufgrund ihrer langjährigen Expertise in der Arbeit mit besonders schutz-
bedürftigen geflüchteten Menschen, sind psychosoziale Zentren (PSZ) eine gute 
Anlaufstelle für die Fortbildung von Sprachmittler*innen, weshalb zwei der 
benannten Bundesländer ihre Sprachmittlungsprojekte auch in Kooperation mit 
einem lokalen PSZ durchführen.

5	 Das Land Thüringen finanziert telefonische/online Sprachmittlung für 
Fachkräfte, die mit Geflüchteten arbeiten: https://www.gfaw-thueringen.de/zu-
saetzliche-services/dolmetscherleistungen; Sprachmittler*innen für ambulante 
psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung gefördert vom Land Hamburg: 
https://www.segemi.org/sprachmittlung_psychotherapie.html und Bremen: 
https://www.refugio-bremen.de/sprachmittlung/; Das Land Sachsen-Anhalt 
finanziert Sprachmittler*innen für verschiedene Gespräche in den Bereichen 
Gesundheit und Pflege: https://www.lamsa.de/projekte/sisa-sprachmittlung-in-
sachsen-anhalt/projektbeschreibung/?s1=Sprachmittler&such=1

SPRACHMITTLUNGSPRACHMITTLUNG

https://www.gfaw-thueringen.de/zusaetzliche-services/dolmetscherleistungen
https://www.gfaw-thueringen.de/zusaetzliche-services/dolmetscherleistungen
https://www.segemi.org/sprachmittlung_psychotherapie.html
https://www.refugio-bremen.de/sprachmittlung/
https://www.lamsa.de/projekte/sisa-sprachmittlung-in-sachsen-anhalt/projektbeschreibung/?s1=Sprachmittler&such=1

https://www.lamsa.de/projekte/sisa-sprachmittlung-in-sachsen-anhalt/projektbeschreibung/?s1=Sprachmittler&such=1
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Die Weitergabe von entsprechenden Informationen und der Verweis auf 
regionale Angebote an eine möglichst umfassende Anzahl an Schutzsu-
chenden kann nur dann gewährleistet werden, wenn ausnahmslos alle 
Mitarbeitende, ehrenamtlich Tätige und externe Dienstleister*innen (inklu-
sive Sicherheitsdienst) entsprechend sensibilisiert, eingearbeitet, geschult 
und weitergebildet werden. Dies beinhaltet auch Ärzt*innen und andere 
medizinische Fachkräfte, die im Rahmen der medizinischen Erstuntersu-
chung körperliche und psychische Beeinträchtigungen bemerken können. 
Insbesondere auch die Leitungsebene von Unterkünften muss an die-
sen Schulungen teilnehmen. Die Schulungen zu zielgruppenbezogenen 
Schutzbedarfen sollten regelmäßig (alle sechs Monate und bei neuen Mit-
arbeitenden zusätzlich im Rahmen der Einarbeitung) stattfinden und für alle 
in der Unterkunft tätigen Personen verpflichtend sein. Bei der Konzeption 
und zeitlichen Planung der Schulungen muss der Dienstplan insbesondere 
von Personen in Schichtarbeit mitgedacht werden, während der Schulung 
sollten alle daran teilnehmenden Mitarbeitenden von anderen Aufgaben 
(z.B. Bereitschaft) freigestellt sein. 
Die Schulungen müssen durch eine unabhängige, qualifizierte Stelle (in der 
Regel eine Fachberatungsstelle mit intersektionaler Expertise zu Schutzbe-
darfen oder andere Fachverbände (NGOs, Vereine, Selbstorganisationen)) 
durchgeführt werden. Die Regelmäßigkeit der Fortbildungsmaßnahmen 
sollte in den Betreiberverträgen für die Trägerschaft der Aufnahmeein-
richtungen verankert sein. Dies kann beispielsweise beinhalten, dass  
neuen Mitarbeitenden innerhalb des ersten Quartals ihrer Beschäfti-
gung eine entsprechende Fortbildung ermöglicht werden muss. Je nach  
Zuständigkeit und Verantwortung sollte es darüber hinaus Möglichkeiten 
zur Auffrischung/Vertiefung geben. Für die tägliche Arbeit benötigen alle 
Mitarbeitenden schriftliche Abläufe mit Handlungsanweisungen, Checklis-
ten und festgelegten Ansprechpartner*innen innerhalb und außerhalb der 
Aufnahmeeinrichtung.

QUALITÄTSSTANDARDSQUALITÄTSSTANDARDS
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3.2. 3.2. 
Strukturierte Identifizierung: Strukturierte Identifizierung: 
AblaufAblauf

Akteur*innen:  
Geschulte Schutzbedarfsbeauftrage 
(Personalschlüssel 1:50 bezogen auf 
gesamte Bewohner*innenzahl6)

Ressourcen:  
Personalmittel, Räumlichkeiten, Sprach-
mittlung, Schulung für Mitarbeitende, 
Netzwerk an externen Fachberatungs-
stellen, Informationsmaterial für Schutz-
suchende (Zugänglichkeit der Sprech-
stunde (Aushänge), 
Informationen zu externen Beratungs-
stellen), Supervision/Intervision, Arbeits-
hilfen für Schutzbedarfsbeauftragte

6	 Die Empfehlung des Personalschlüs-
sels basiert auf den Erfahrungen und der 
Auswertung der Beratungsstatistiken der 
Pilotierung des BeSAFE Pilotprojekts. Auch 
die Initiative Hochschullehrender zu Sozia-
ler Arbeit in Gemeinschaftsunterkünften 
fordert diesen Schlüssel (vgl. https://www.
fluechtlingssozialarbeit.de/)

Fallstricke:  
fehlendes Vertrauen und fehlende Zeit für 
Vertrauensaufbau, fehlende Unabhän-
gigkeit, fehlende (datenschutzkonforme) 
Weitergabe von Informationen, Über-
lastung/fehlende Abgrenzung, fehlende 
Strukturen zur Kinderbetreuung während 
der Beratung oder Anhörung, Vermittlung 
an andere Akteur*innen laufen ins Leere, 
Angst, Scham, Tabuisierung, Sprach-
losigkeit, mangelnde Sensibilisierung/
Selbstreflexion der Schutzbedarfsbeauf-
tragten in Bezug auf eigene Perspektiven 
und Vorurteile

Die oben beschriebene umfassende In-
formation über besondere Schutzbedarfe 
muss den Hinweis auf das Angebot einer 
Sprechstunde mit Schutzbedarfsbeauf-
tragten in der Erstaufnahmeeinrichtung 
beinhalten.

IN KÜRZEIN KÜRZE
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WANN?WANN?
Die Sprechstunden bzw. das  
Beratungsangebot müssen zu jedem 
Zeitpunkt des Verfahrens zugänglich 
sein, um besondere Schutzbedarfe an-
zugeben. Ein einmal erfolgtes Gespräch 
darf nicht dazu führen, dass später 
erkannte Schutzbedarfe keine Berück-
sichtigung mehr finden (Vgl. Art. 22 Abs. 
1 S. 4 Richtlinie 2013/33/EU bzw. Art. 
25 Abs. 1 S. 6 Richtlinie 2024/1346).  
Um Vertrauen aufzubauen sind in der 
Regel mehrere Beratungstermine nötig.

In jeder Unterkunft sollte ein Team an 
Schutzbedarfsbeauftragten arbeiten 
(Personalschlüssel 1:50), da die Arbeit 
im Team zum Austausch und für die 
Psychohygiene der Mitarbeitenden bei 
dieser Arbeit unerlässlich ist. Die Mit-
arbeitenden sollten einen Studien-
abschluss der Sozialen Arbeit und 
möglichst eine traumapädagogische 
Aus- oder Weiterbildung haben.  
Zusätzliche Berufsbilder (Psychothera-
peut*innen, Fachärzt*innen)  
machen eine Verweisberatung an  
externe Beratungsstellen weniger  
notwendig und sind daher je nach Aus-
gestaltung der Stelle zu empfehlen.  
Dabei ist zu beachten, dass die Sprech-
stunde für besondere Schutzbedarfe  
ein eigenes Tätigkeitsfeld darstellt,  
die Identifizierung darf keine Zusatz-
aufgabe für Mitarbeitende des Sozial-
dienstes sein. Die Sprechstunde muss 
auch räumlich getrennt vom Sozial-
dienst stattfinden. Gleichzeitig ist eine 
enge Zusammenarbeit mit den Teams 
vor Ort unverzichtbar, um eine (sichere) 
Informationsweitergabe zu ermöglichen. 
Eine räumliche Nähe der Sprechstunde 
zu anderen Beratungsangeboten 
(wie z.B. unabhängige Asylverfahrens-
beratung) ist empfehlenswert, da dies 
ein gemeinsames Fallmanagement  
und gegenseitiges Verweisen von  
Ratsuchenden vereinfacht. Die Sprech-
stunden müssen unabhängig von Be-

WER?WER?
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hörden (BAMF und Ausländerbehörde) 
sein und Schutzsuchende über diese 
Unabhängigkeit und die Vertraulichkeit 
ihrer Aussagen informiert werden.
In den Sprechstunden sollen Schutzsu-
chende die Möglichkeit haben mithilfe 
von Schutzbedarfsbeauftragten ihre be-
sonderen Bedarfe festzuhalten. Für  
die  Strukturierung des Gesprächs 
wird den Schutzbedarfsbeauftragten 
ein Leitfaden zur Verfügung gestellt. 
Die Aufgabe der Sprechstunden ist die 
Identifizierung besonderer Schutzbe-
darfe, Kommunikation mit den zuständi-
gen Behörden und (wenn nötig)  
Weitervermittlung an Fachberatungs-
stellen oder auch kooperierende 
Kliniken. Hierfür müssen die Schutzbe-
darfsbeauftragten Informationsmateria-
lien für Schutzsuchende ausgeben und 
auf ein Netzwerk von Beratungsstellen 
und Fachkräften zurückgreifen können. 
Sprechstunden zur Identifizierung  
besonderer Schutzbedarfe sind klar  
von sogenannten “Stabilisierungs-
sprechstunden” oder psycholo- 
gischen Erstgesprächen abzugrenzen. 
Diese werden in der Regel von the-
rapeutisch weitergebildeten Psycho-
log*innen oder Psychotherapeut*innen 
angeboten. Darin findet eine Art Not-
fallversorgung statt, psychisch belas-
tete Schutzsuchende werden in Krisen 
stabilisiert und wenn nötig in geeignete 
Versorgungsstrukturen vermittelt.

Es muss klare Regelungen für eine 
Informationsweitergabe innerhalb der 
Unterkunft geben. Die Schutzbedarfs-
beauftragten sind dafür zuständig mit 
der Zustimmung der betroffenen Person 
Informationen über Schutzbedarfe an 
die relevanten Akteur*innen innerhalb 
der Unterkunft weiterzugeben (bei-
spielsweise besonderer Unterstüt-
zungsbedarf bei Deutschkursen oder 
Asylverfahrensberatung, spezifische 
Ernährungsbedarfe, Verlegung inner-
halb der Unterkunft in bedarfsgerechtes 
Zimmer). An dieser Stelle ist eine enge 
Zusammenarbeit mit der Sanitätsstation 
zentral, weil diese in der Praxis ein Na-
delöhr für eine angemessene medizini-
sche Versorgung darstellt. Eine Weiter-
gabe von Informationen (beispielsweise 
an eine Fachberatungsstelle oder an 
Behörden) darf nur nach schriftlicher 
Einwilligung der betreffenden Person 
geschehen.7 Dabei muss in jedem Fall 
abhängig von der Stelle, die Informatio-
nen erhält, abgewogen werden, welche 
Informationen nötig sind und welche 
nicht weitergegeben werden sollten.

7	 Auf unserer Website  finden Sie 
Vorlagen für eine Schweigepflichtent-
bindung und andere Arbeitsdokumente 
zum Download.

WIE?WIE?



18 19

Eine qualifizierte Sprachmittlung, die auch in dem Thema besondere Schutz-
bedarfe und diskriminierungsfreie Sprache geschult ist, muss für die Sprech-
stunden zur Verfügung stehen. Insbesondere für spontane kurze Termine 
braucht es eine Zusammenarbeit mit qualifizierten Telefon- oder Videodol-
metschdiensten. Da den Schutzbedarfsbeauftragten eine Schlüsselfunktion 
in der Identifizierung besonderer Schutzbedarfe zukommt, ist ihre regel-
mäßige und umfassende Schulung von besonders großer Bedeutung. Zur 
Qualitätssicherung und zur Entlastung der Schutzbedarfsbeauftragten müs-
sen außerdem regelmäßige Supervisionen für die Mitarbeiter*innen durch-
geführt werden.

QUALITÄTSSTANDARDSQUALITÄTSSTANDARDS
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3.3. 3.3. 
Die Rolle von Die Rolle von 
FachberatungsstellenFachberatungsstellen

Akteur*innen: Mitarbeitende der 
Fachberatungsstelle (Sozialarbeitende, 
Psychotherapeut*innen, Psychiater*innen, 
Rechtsberatung, 
geschulte Sprachmittler*innen)

Ressourcen: Räumlichkeiten, (Gelder 
für) spezialisierte Sprachmittlung, Schulung 
für Mitarbeitende, Supervision/Intervision, 
personelle/finanzielle Kapazitäten in Fach-
beratungsstellen (für verschiedene 
Schutzbedarfe)

Fallstricke: (physische, telefonische…) 
Erreichbarkeit der Fachberatungsstellen 
(Fahrtkosten), Angst, Scham, Tabuisierung, 
Sprachlosigkeit, mangelnde Sensibilisie-
rung/Selbstreflexion der Mitarbeitenden in 
Bezug auf eigene Vorurteile, fehlende inter-
sektionale Aufstellung bestehender 
Beratungsstellen, Ressourcen

Bei vielen Schutzbedarfen braucht es spezi-
fische (rechtliche, medizinische o.a.) Expertise, 
die nicht immer (abhängig von der spezi-
fischen Ausgestaltung der Stelle) bei den 
Schutzbedarfsbeauftragten vorhanden ist. In 
solchen Fällen soll die betreffende Person 
an eine externe und unabhängige Fachbe-
ratungsstelle (z.B. PSZ, Fachberatungsstelle 
für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, für 
Menschenhandel, FGM/C etc.) weitergeleitet 
werden, in denen ihre spezifischen Bedarfe 
ermittelt und fachlich qualifiziert dokumentiert 
werden und die Person bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte unterstützt werden kann. Auch 
kann bei Bedarf eine Vermittlung an Kliniken 
und/oder Fachärzt*innen erfolgen. Hierfür 
müssen von Bund und Ländern in ausrei-
chendem Umfang und langfristig Fördermittel 
bereitgestellt werden.8 
Für die Etablierung eines funktionierenden 
Ablaufs zur Identifizierung sind schriftliche 
Vereinbarungen zwischen den verschiedenen 
involvierten Stellen hilfreich. In diesen Verein-
barungen sollten feste Ansprechpartner*innen 
benannt werden, an die sich die Mitarbeiten-
den der Unterkunft wenden können. Diese 
Kontakte sollten in einem Verzeichnis in der 
Datenbank der Unterkunft aufgeführt sein. Es 
sollten außerdem regelmäßige gemeinsame 
Netzwerktreffen zwischen allen Akteur*innen 
stattfinden, in denen die Ansprechpartner*in-
nen immer wieder aktualisiert werden und 
Kommunikation und Kooperation besprochen 
werden kann. 

8	 So fördert beispielsweise das Land 
Berlin insgesamt sieben Beratungsstellen für 
Menschen mit verschiedenen Schutzbedarfen, 
die in einem Netzwerk zusammengeschlossen 
sind und eine zusätzliche Koordinierungsstelle: 
https://bns.berlin/

IN KÜRZEIN KÜRZE
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Akteur*innen: Mitarbeitende der 
Fachberatungsstelle(n), Leistungsbehörden 
(Ausländerbehörde, Sozialamt, Jobcenter, 
Jugendamt, die zuständige Landesbehörde 
für Unterbringung, Versorgung und Sozial-
leistungen für Schutzsuchende) BAMF, the-
rapeutisch-medizinische Regelversorgung 
(stationär & ambulant)

Ressourcen: Runde Tische, Netzwerk, 
bedarfsgerechte individuelle Unterbringung, 
Sprachmittlung, Versorgungsangebote, 
Kapazitäten auf Ebene der Verwaltung/Be-
hörden

Fallstricke: fehlende Abläufe zur 
Gewährleistung von Bedarfsumsetzung, 
unklare Zuständigkeiten, schlechte Erreich-
barkeit von Angeboten (Fahrtkosten), feh-
lende Anerkennung von Stellungnahmen, 
fehlende Finanzierung von professionellen 
Hilfsangeboten (inklusive Sprachmittlung, 
Unterbringung etc.), Gefahr, dass bei Vertei-
lung in kommunale Unterbringung Schutz-
bedarfe nicht (mehr) berücksichtigt werden 
und/oder dies auf Zeit nach der Verteilung 
verschoben wird, Zuständigkeiten verschie-
dener Behörden & Ebenen (Bund, Länder, 
Kommunen)

3.4. 3.4. 
Verbindlichkeit in derVerbindlichkeit in der
Umsetzung von Umsetzung von 
SchutzbedarfenSchutzbedarfen

Je nach regionalen Gegebenheiten sollten  
die Fachberatungsstellen in der Nähe der  
Aufnahmeeinrichtung liegen und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbar sind.  
Damit eine Beratung in den Beratungsstellen in 
Anspruch genommen werden kann, müssen 
die Fahrtkosten und die Sprachmittlungs-
kosten von der zuständigen Landesregierung 
übernommen werden. Wenn keine Beratungs-  
und Unterstützungsmöglichkeiten für die  
bestehenden Bedarfe vor Ort vorhanden sind, 
muss eine Verlegung in ein anderes Bundes-
land möglich sein.

Die Voraussetzung einer Datenweitergabe 
durch die Fachberatungsstelle an z.B.  
BAMF, Sozialdienst in der Unterkunft,  
Ausländerbehörde oder andere Beratungs- 
stellen ist eine von der schutzsuchenden  
Person unterschriebene Aufklärung und  
informierte Einwilligung. Nach jedem Gespräch  
sollten Schutzsuchende über die Ergebnisse 
bzw. Befunde aufgeklärt werden und darüber 
hinaus ihre „Akte“ mitnehmen können,  
um selbst zu entscheiden, was sie in ihrem 
Asylverfahren oder bei der Verteilung vorbrin-
gen. Dadurch werden Schutzsuchende  
als selbstständige Akteur*innen in ihrem  
Verfahren bestärkt und datenschutzrechtli- 
che Probleme umgangen. Das Gespräch  
sollte mit Hilfe von qualifizierter Sprachmittlung 
durch-geführt werden, die ebenfalls der 
Schweigepflicht unterliegt.

Zur Qualitätssicherung und zur Entlastung  
der Mitarbeitenden in den Fachberatungs- 
stellen müssen Ressourcen für regelmäßige  
Supervision und Intervision für die Mitarbei-
ter*innen bereitgestellt und durchgeführt  
werden. Damit wird der besonders hohen 
emotionalen Belastung der Arbeit mit  
besonders schutzbedürftigen geflüchteten 
Menschen Rechnung getragen. 

IN KÜRZEIN KÜRZE
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Auf eine Identifizierung besonderer Bedarfe 
muss eine klar festgeschriebene Leistungs-
gewährung folgen, da eine Identifizierung 
ansonsten faktisch unberücksichtigt bleibt. 
Deshalb muss sichergestellt werden, dass 
ausreichend Kapazitäten für psychosoziale 
Versorgung, Beratungen durch andere Fach-
beratungsstellen, bedarfsgerechte Unter-
bringung und spezialisierte Sprachmittlung 
bestehen. Zur Qualitätssicherung der Anhö-
rung und zum Kinderschutz muss eine Kinder-
betreuung während der Anhörung durch das 
BAMF gewährleistet werden. Es muss in einem 
gemeinsamen Prozess der Beratungsstellen, 
Landesaufnahmeeinrichtungen, BAMF und 
den Leistungsbehörden unter Abwägung von 
Aufwand und Nutzen Absprachen getroffen 
werden darüber, wie eine Bedarfsgewährung 
sichergestellt werden kann. Dafür soll festge-
legt werden, durch wen welche Bescheinigun-
gen ausgestellt werden und was darin enthal-
ten sein muss.

In den Bescheinigungen werden notwendige 
Maßnahmen hinsichtlich der Unterbringungs-
situation (inklusive bezüglich der gemein-
samen oder getrennten Unterbringung mit 
Angehörigen), Verteilung, Einsatz von Sonder-
beauftragten bei der Anhörung, psychosoziale 
oder therapeutische Maßnahmen etc. fest-
gehalten. Insbesondere eine bedarfsgerechte 
Unterbringung und notwendige medizinische 
Behandlung/Pflege darf nicht aufgrund fehlen-
der fachärztlicher Bescheinigungen abgelehnt 
werden, wenn nicht ein Facharzttermin inner-
halb von maximal einem Monat ermöglicht und 
die Kosten dafür übernommen werden. Die 
Kosten für eine zeitnahe fachärztliche Attes-
tierung entsprechender Schutzbedarfe zur 
Umsetzung von Verfahrensgarantien trägt die 
zuständige Asylbehörde. Hierbei muss auch 
die realistische Möglichkeit einer fachärztlichen 
Begutachtung sichergestellt sein. Gleichzeitig 
muss eine qualifizierte Dokumentation er-
kannter Schutzbedürftigkeit auch durch  
andere Fachkräfte (Sozialpädagog*innen, 

Therapeut*innen etc.) systematisch möglich 
sein und behördlich/gerichtlich anerkannt 
werden, um die Qualität der Versorgung und 
des Asylverfahrens sicherzustellen.9
Beim Übergang von der Erstaufnahme in die 
kommunale Unterbringung muss sichergestellt 
werden, dass eine Kontinuität der Bedarfs-
gewährung besteht. Schutzbedarfsbeauftragte 
müssen möglichst frühzeitig über einen  
Transfer informiert werden, um eine Kontinuität 
von Beratung und Versorgung in der Kom-
mune organisieren zu können. Außerdem 
muss die Verteilungsstelle einen Überblick 
überbedarfsgerechte Unterbringungsmöglich-
keiten im Sinne eines Auszugsmanagement 
haben. Dabei müssen Unterstützungsmöglich-
keiten in der erreichbaren Umgebung  
miteinbezogen werden (z.B. gibt es einen 
Sprachkurs für Menschen mit Sehbehinderung, 
ist eine Beratungsstellen für LGBTI* Geflüch-
tete erreichbar etc.10). Es sollte sichergestellt 
werden, dass bereits begonnene Therapien 
o.ä. fortgesetzt werden können, also für die 
betreffende Person weiterhin erreichbar sind. 
Wenn dafür öffentlicher Nahverkehr genutzt 
werden muss, ist eine Erstattung der Fahrtkos-
ten notwendig. Nur so ist eine Kontinuität  
der Bedarfsgewährung sicherzustellen, die von 
der Aufnahmerichtlinie gefordert wird.  
Wenn im Rahmen der Erstaufnahme keine 
bedarfsgerechte Unterbringung, Beratung und 

9	 So ist beispielsweise der Ausschluss von 
Psychotherapeut*innen bei der Attestierung 
von psychischen Erkrankungen nicht fachlich 
zu rechtfertigen und die gesetzlichen Vorgaben 
diesbezüglich müssten geändert werden (Vgl. 
Stellungnahme BAfF, BPtK unter https://bit.
ly/4h1JIRV)

10	 So haben beispielsweise die Behinder-
tenbeauftragten ein Appell zur bedarfsgerech-
ten Unterbringung von Menschen mit Behin-
derungenveröffentlicht: https://bit.ly/3EWUriZ

https://bit.ly/4h1JIRV
https://bit.ly/4h1JIRV
https://bit.ly/3EWUriZ
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Versorgung möglich ist, muss ein vor- 
zeitiger Auszug ermöglicht werden. 
Zu jedem Zeitpunkt im Verfahren braucht 
es eine feste Ansprechstelle für besondere 
Schutzbedarfe. In den Landesunterkünften 
(Erstaufnahme und Folgeunterkünfte) sollte 
diese dem vorliegenden Konzept folgen.  
Nach der Verteilung in die kommunale  
Unterbringung müssen weiterhin Beratungs-
strukturen vorhanden sein, die besonders 
schutzbedürftige Personen unterstützen.

Um die jeweiligen Maßnahmen an die  
Gegebenheiten in Kommunen, Regionen und 
Bundesländern anzupassen, braucht es einen 
externen, unabhängigen Begleitausschuss, 
der die Implementierung gleichzeitig durch ein 
passgenaues Monitoring bzw. Controlling  
begleiten kann. Dieser kann aus regionalen 
oder überregionalen fachlich qualifizierten  
Akteur*innen zusammengesetzt werden.  
So kann sichergestellt werden, dass Qualitäts-
standards eingehalten werden und der  
Aufbau eines Verfahrens zur Identifizierung  
von Schutzbedarfen fachlich begleitet,  
ausgewertet und fortlaufend angepasst wird. 

Ab März 2025 ist mit der Fachstelle zur  
Identifizierung und Umsetzung besonderer 
Schutzbedarfe bei der BAfF erstmals  
eine bundesweite zivilgesellschaftliche  
Fachstelle für Fragen zur Implementierung  
und Qualitätssicherung von Früherkennung  
ansprechbar. (schutzbedarfe.de) 

Die Fachstelle bietet auch ein Monitoring 
zur Erkennung und Umsetzung besonderer 
Schutzbedarfe in Aufnahmeeinrichtungen  
an. Es hat das Ziel, eine Bestandsaufnahme 
der an einem Standort vorhandenen Identifizie-
rungsmaßnahmen zu geben und daraufhin  
zu überprüfen, welche Abläufe bereits gut 
funktionieren und wo weiterer Handlungsbe- 
darf besteht oder Veränderungen vorgenom-
men werden sollten. Daraus entsteht ein  
qualitativer Bericht, der es der Einrichtung 
ermöglicht, diese Lücken strategisch und im 
engen Austausch mit den entsprechenden Ex-
pert*innen und Praktiker*innen zu schließen.

3.5. Monitoring und 3.5. Monitoring und 
FachbegleitungFachbegleitung
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